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4 8 3 . Verordnung: Festsetzung der Reisezulagen für Dienstverrichtungen im Ausland
4 8 4 . Verordnung: Änderung der Geschäftsordnung zum Ausschreibungsgesetz 1989 (AusG-GO)
4 8 5 . Verordnung: Änderung der Eignungsprüfungsverordnung 1991 — EPV
4 8 6 . Kundmachung: Aufhebung des Erlasses zur Abgrenzung zwischen Hoheitsverwaltung und

Wirtschaftsverwaltung bei Bezügen aus öffentlichen Kassen nach Art. 19 des
österreichisch-liechtensteinischen Doppelbesteuerungsabkommens, AÖFV Nr. 281/
1989, durch den Verfassungsgerichtshof

483 .

Verordnung der Bundesregierung über die Festsetzung der Reisezulagen für Dienstverrichtungen
im Ausland

Auf Grund des § 25 c Abs. 1 der Reisegebührenvorschrift 1955, BGBl. Nr. 133, zuletzt geändert durch
das Bundesgesetz BGBl. Nr. 256/1993, wird verordnet:

§ 1. Die Reisezulagen für Dienstverrichtungen im Ausland werden wie folgt festgesetzt:
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§ 2. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. September 1993 in Kraft.

(2) Die Verordnung der Bundesregierung vom 17. Juli 1984, BGBl. Nr. 319, zuletzt geändert durch die
Verordnung BGBl. Nr. 139/1990, tritt mit Ablauf des 31. August 1993 außer Kraft.

Vranitzky Busek Dohnal Weiss Mock
Schüssel Hesoun Lacina Ausserwinkler
Löschnak Michalek Fasslabend Fischler

Rauch-Kallat Scholten Klima
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484. Verordnung der Bundesregierung, mit
der die Geschäftsordnung zum Ausschrei-
bungsgesetz 1989 (AusG-GO) geändert wird

Auf Grund der Abschnitte IV bis VII des
Ausschreibungsgesetzes 1989, BGBl. Nr. 85, zuletzt
geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. Nr. 873/1992, wird verordnet:

Die AusG-GO, BGBl. Nr. 635/1989, zuletzt
geändert durch die Verordnung
BGBl. Nr. 467/1991, wird wie folgt geändert:

1. § 21 samt Überschrift entfällt.

2. Nach § 26 wird folgender § 26 a eingefügt:

„Absehen von einer Sitzung

§ 26 a. (1) Wird gemäß § 48 Abs. 4 oder § 56
Abs. 6 AusG von der Anberaumung einer Sitzung
abgesehen, hat der Vorsitzende in einer Nieder-
schrift oder in anderer geeigneter schriftlicher Form
festzuhalten:

1. die Namen zuständiger Mitglieder und
Ersatzmitglieder,

2. die zur Information der Mitglieder gemachten
Mitteilungen,

3. der vorgeschlagene Entwurf des Gutachtens in
wörtlicher Fassung,

4. die schriftlichen Stellungnahmen der Mitglie-
der zum Gutachten.

(2) Wird von einem Kommissionsmitglied dem
vom Vorsitzenden oder von der Vorsitzenden
vorgeschlagenen Entwurf des Gutachtens die
schriftliche Zustimmung nicht erteilt, ist unverzüg-
lich eine Sitzung anzuberaumen."

3. § 30 erhält die Absatzbezeichnung „(1)". Dem
§ 30 wird folgender Abs. 2 angefügt:

„(2) §21 tritt mit Ablauf des 31. August 1993
außer Kraft. § 26 a samt Überschrift in der Fassung
der Verordnung BGBl. Nr. 484/1993 tritt mit
1. September 1993 in Kraft."
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4 8 5 . Verordnung der Bundesregierung, mit
der die Eignungsprüfungsverordnung 1991 —

EPV geändert wird

Auf Grund des Abschnittes VII des Ausschrei-
bungsgesetzes 1989, BGBl. Nr. 85, zuletzt geändert

durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 873/1992, wird
verordnet:

Die Verordnung der Bundesregierung über die
Durchführung der Eignungsprüfungen bei der
Besetzung von Planstellen (Eignungsprüfungsver-
ordnung 1991 — EPV), BGBl. Nr. 468/1991, wird
wie folgt geändert:

1. Im §8 Abs. 2 werden die Worte „die
Verwaltungsakademie mit ihrem Einverständnis"
durch die Worte „das Bundeskanzleramt mit seinem
Einverständnis" ersetzt.

2. Im § 9 Abs. 1 werden die Worte „der
Verwaltungsakademie" durch die Worte „des
Bundeskanzleramtes" ersetzt.

3. Im § 11 Abs. 2 werden die Worte „der
Verwaltungsakademie" durch die Worte „des
Bundeskanzleramtes" ersetzt.

4. Im § 12 Abs. 1 Z 5 werden die Worte „von der
Verwaltungsakademie" durch die Worte „vom
Bundeskanzleramt" ersetzt.

5. § 15 Abs. 1 lautet:

„(1) Die Bewerber und Bewerberinnen haben vor
der Bearbeitung der Tests der Eignungsprüfung den
in der Anlage angeführten Fragebogen über biogra-
phische Daten auszufüllen. Diese Daten sind in
anonymisierter Form zu erfassen."

6. Im § 1.5 Abs. 2 werden die Worte „von der
Verwaltungsakademie" durch die Worte „vom
Bundeskanzleramt" ersetzt.

7. Im § 16 Abs. 4 werden die Worte „der
Verwaltungsakademie" durch die Worte „dem
Bundeskanzleramt" und die Worte „von der
Verwaltungsakademie" durch die Worte „vom
Bundeskanzleramt" ersetzt.

8. § 18 erhält die Absatzbezeichnung „(1)". Dem
§ 18 wird folgender Abs. 2 angefügt:

„(2) § 8 Abs. 2, § 9 Abs. 1, § 11 Abs. 2, § 12 Abs. 1
Z 5, § 15 Abs. 1 und 2, § 16 Abs. 4 und die Anlage in
der Fassung der Verordnung BGBl. Nr. 485/1993
treten mit 1. September 1993 in Kraft."

9. Die Anlage erhält folgende Fassung:
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„Anlage

FRAGEBOGEN ZU DEN BIOGRAPHISCHEN DATEN

gemäß § 15 der Eignungsprüfungsverordnung 1991
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* Dieser Fragebogen ist den dazugehörenden anonymisierten Testdaten anzuheften."
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486. Kundmachung des Bundesministers für
Finanzen über die Aufhebung des Erlasses des
Bundesministers für Finanzen zur Abgrenzung
zwischen Hoheitsverwaltung und Wirtschafts-
verwaltung bei Bezügen aus öffentlichen
Kassen nach Art. 19 des österreichisch-liech-
tensteinischen Doppelbesteuerungsabkom-
mens, AÖFV Nr. 281/1989, durch den Verfas-

sungsgerichtshof

Gemäß Artikel 139 Abs. 5 B-VG und gemäß § 60
Abs. 2 des Verfassungsgerichtshofgesetzes 1953,
BGBl. Nr. 85, wird kundgemacht:

(1) Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkennt-
nis vom 11. März 1993, V 98-103/92-8, dem
Bundesminister für Finanzen zugestellt am 4. Mai
1993, den Erlaß des Bundesministers für Finanzen
vom 19. September 1989, GZ 04 3202/2-IV/4/89,
AÖFV Nr. 281, zur Abgrenzung zwischen Hoheits-
verwaltung und Wirtschaftsverwaltung bei Bezügen
aus öffentlichen Kassen nach Art. 19 des österrei-
chisch-liechtensteinischen Doppelbesteuerungsab-
kommens als gesetzwidrig aufgehoben.

(2) Der Erlaß ist nicht mehr anzuwenden.

Lacina
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